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gan : bei Bebauungsplänen'in'der Regel dër Ortsbürgenneister.- durch l
ëlie Ausfertigung die Übereinstimmung des textlichen und zeichnen- l
gehen liüaltes der Normurkunde mit deh Willen des Rechtsetzungs: l .
berechtigten sowie die Einhaltung. des filr die Normgebung gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrens t?e2eugt. .Aus dieser Zweckbestunmung
der Ausfertigung folgt, daß der 'Bürgermeister in dem. Zeitraum zwi-
schen dem Abschluß dës NoniiäufsteUungsverfährens;.(wozu auch das
Verfahren gemäß $ 1 1 Baugesetzbuch zählt) und der Verkündung der
Rechtsnorm Unter Angabe des' entsprechenden Datums die Planurkun-
de ggf. auch die textlichen Festsetzungen unterzeichnen muß
Gemäß $ 215 BS. 3 Baugesetzbuch ist die Möglichkeit eröffnet, Aus-
fertigungsfehler rückwirkend: oder.für die Zukunft durch Neuvomah-
me der fehlenden Verfahrenshandlung durch das zuständige Organ zu
heilen. Zusätzlich ist die SatËyng emeut gemäß $ 12. Baugesetzbuch
ilV. m. $ 24 Abs. 3 Gemeindeordnung ortsüblich bekannt zumachen.
Nach Uberprüfung der Bebauungspläne der Ortsgemeinde Hetnnlei-
delheim wurde festgestellt, daß es verschiedenen Bebauudgsplansat-
zungën an eifer ordnungsgemäßen Ausfertigung mangelt. Die neu aus-
gefenËten Pläne werden im folgenden bekanntgemacht:

Folgende llinweise gelten für alle oben bekanntgemachten Bebau-
Hinweise

ungspläne:
Nach $ 44 Abs; 3 Satz l und 2 sowie Abs. 4 des Baugeëetzbuchës köii-
neq für:Eingriffe. in eine bisher zulässige Nutzung äutuli.diëbenBebau-
ungsplaü EntëchädiËungsansprüche geltend gemacht.werden:;Üënn die
in den S$ 39 bië.43 .des Baugeset2bÜche$ .bezeichqetep'.Vqdögens-
nachteile eingetreten sind. Ein Entschä4igiüigsansprugh. ery.seht,.Wenn
Ficht innerhalb von drei Jaluen."nach Ablautj:klos'.Kalendeäahresi:jn

die:Vennögëdsnachteile eingeüeteÄ älligkeil des; :Pm-
ëphchs herbeigëfiihrt q'irä
Nach $"215 AbË: l des BaugesetzbuchëslËiëinë ;Va'letzuhg deF in $
214 Ab$" 1 NI. l und 2 des Baugesetzbuches bezeighnetenVerfahrens-
oder Fonnvorschriften bei der Aufstëllünë äiesëb Bebauungsplanes
unbeachtlich...wenn sie nicht innërhälb eines .Jahres.keit,dieser Be-
kanntlnachubg schriftlich gegenüber dër.Gëmeindëvew'alüiöË gelËnd
.gemacht Üordeii isl
Mängel; deriAbwägung sind unbeachtlich.
von. sieben:Jahren seit dieser Bekanntmachung

dem

:Üënd ëie -'hichtliiüahälb
schriftlich:Ëegeiiüber

der Gemeindeverwaltung geltend gemacht worden $iüd; Der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel bëgriinden soll,.ist darzule:

Nach $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ist. ëine
Verletzung der Bestimmungen über

Ausschlit:ßungsgründe($ 22 Abs.. 1) und
2. die Einb erufung'ünd die Tagesordnung von Sitzuulgen des Gemein-
derates($ 34) unbeachtlich, wenn sienicht innerhalb eines:James nach
der öffentl:lehen Bekanntmachung der Satzung schriftlich. unter Be-
zeichnung inter Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen
können, gegenüber der Gemeibdevefwaltung geltën€i ËeÜacht worden

l

Bormann
.OrßbiirgQil)geister

Genehmigung äes Bebauungsplanes "Spielt)erg
Der vom Gemeinderat in der Sitzung vom 14.12.1984 als Satzung be-
schlossene Bebauungsplan "Spielberg" der Ortsgemeinde Hettenlei-
delheim: bestetiend aus der Planzeiclmung. und den textlichen Festset-
zungen, wurde mit Verfügung der Kreisverwaltung Bäd:Dürkhëim
vÖm l0.5.1985; Az.=.610-13/63-05 nett-lO/KI.
gemäß $ 11.Bundesbaugesetz genehmigt
Die Erteilung der Genehmigung wird hiemüt .bekam)ntgemqclltj::
Das gebiet:vod deh:Grundstücken iPlan-Nr: a433/1 1, 1430411 ;'1434/3,
i434/5. 1435/1. '1479. 1480.' 1480a. 1481:: 1482,. 1483, 1484:' 148#2'.
1485 und 1486. wobei. die nordwestlichen Teilflächen dieser'GrÜild-
stüpke in dif Plangebiet ëhbezogen sind sowie vÖn den Grundstücken
Plan:Nf. 1436/8, !436/9, 1436/3, 1487, .1488, 1470/4, 1470/5, ;147 1/6
und der Gaswerkstfaßë mit der Pläi-Nf: 1411/2;
im Nordostën voll den Gründstüëken Plan-Nf. 860, 861:; 862, 863,
863/22 und 863/3, die in dël' Gemarkung Eisenberg gelegen sind;
im.Nordwesten von den Grundstücken Plan-Nr. 859, 848; 847, 846/2,
846, 845, 843/2;:843, 842 und 841 in der GemarkungEigenberg gele-
gen Sowie von den Grundstücken Plan'Nr. 1453, 1461 und Weg 'Pjan-
Nr. 14)6;
im Südwesten von der B 47(Eisenberger Straße Plan-Nf. 1184/1) :und
den.Grtmdstücken Plan-Nr. 1432, 1433 und 1433/2..
Nach Neuausfertigung tritt :de{ Bëbauudgsplan mit dieser Bekannüna-
chung in Kraft*
Jeder kann die genehmigten Bebauüngsplän e und die Begründungen
dazu ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwaltupg Hettenleidël-
heim, Haupte.faße 4S, Zimmer 22,l während der Dien$tbtunden:einse-
hen und.über den *lnhalt Auskunft erhaltene

ßGä'ann/ßnacë?Un.y //n lin/.s6/a#' FC}/n '73. /4ay 4'.g#Z



BEBAUUNGSPLAN .. S P l E LB E R G ''
GEM EIND&- HETTENLEIDELHE®
DER GRUNORDNUNGSPLAN IST BESANDTEIL DES/8;Ü
Der Rat der Ganeinde hat in seiner ßiit:li$
dung am 0q.12. 1q83 die Aufstellung l:rË's lii
Bebauungsplanes beschlo ssen .
Der Aufstellungsbeschluß ist
Abs. l BBauG am lb.0.2. 1q94.ort
bek ann tg emas ht

Hettenleidelheim.\len 0 5. Mäi7

4. Ausfert gunn

192
\

Bürgermei s t er Bebauungsplan
eM# . .

l)jettälci:al
Der Rat der Gemeinde hat in seiner sit-
zung am ll.(H.lq8+dem Entwurf des Bebau-
ungsplanes und der Begründung zugesti.
und die öffentliche Auslegung gem. S 2
Abs . 6 BBauG beschlo s sen.

Ort untl Dauer der öffentlichen Auslegung
wurden amÄb.OI.16\8Lt ortsübli.ch bekannt-
gemacht
Der Entwurf des Bebauungsp
Begründung haben vom C)ë.08.
bis zum Ö+.Öi.tqSy. gem. $ 2a
öffent lich ausgelesen.

Hettenleidelheim. den it) 5. Mar.z

GemeiMHe ist den in de} G
!rftigiing vom

) aufgefiihrtei},,Aufla-
gen/Maßgaben in seiner SitzungZm
bq;getreten. Der Bebauungspl.dn hat zuvor
wegen der Auflagen/}Taßgab.gff vom
bis öffenË,2"Ich ausgelesen.
Ort und Dauer der öfHntlichen Auslegung
wu rd en am .,/ ort siibl ich be-
kann t gemacht

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Site
dung am dem geänderten Entlilt4rf
des Bebauunigsplanes und der Begl:!i.i'laune
zugestimmt und die eingeschrä])kte Be-
teiligung gan. $ 2a Abs.7 Haug be-
schlo s s en .

Den Beteiligten im Siptae von $ 2a Abs.7
BBauG wurde vom .,,/' Gelege:
Stellungnahme b

'rg erme is t er

Die Genetlnigung des Bebauungsplanes ist
gem. $ ]2 BBauG am23. }qai 1985 im Amts
blatt für den Landkreis bekanntgemacht
tm rd en .
Der Bebauungsplan ist dani t am
t echtsverbindlich geword en.

Hettenleidetheim. den 3 0. Mal 1985

zum

i:!jdg ermeis t er

Der Rat def Gemeinde hat den Bel;äi;:&!;;'p''l Innerhalb eines Jahres nach ]lnkrafttrete
plan nach Prüfung der Bedenken und Ante- l des Bebauungsplanes ist die Verletzung
jungen gem... $. 2a Abs.6 BBauG in seiner l von Verfahrens- und Formvorschriften bei
Sitzung am Ih \ä.\q9LFals .Satzu1:gelle:!qKtl3auOI Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht
sowie die Begriindpng besah.!tll6$Bif?:iËli!!;l\ l geltend gemacht worden.

Hettenleidelheim. den 0 5. 1qi

Biirg erm eis te r BÜ rgermei st er
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde al
Osnabrück, den ?7.12.1983/15.1.1985

earbejE
!Ui~lGSBORO DR. HARTh4UT SCHOLZ

laiori 1-2 - 438a Osnabrilck
Tel. (05 41) 22257
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Der Text zum Bebauungsp]an hat zusammen m=i,F.dem Bg]2auungs-

:i:«":Ë:,q q ä:::!:!-*":::;:::: l!.Tf''m '©i"-"
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden
ortsüb]. i.ch bekanntgemacht ": 2 6. Juli 1984

Hettenleide].heim , den
Verboncls8ell:c! :lcveiwbl ung

. 6Zl}.}jejbiibj&iilejl
Bürgerm e i- sten

0 Hat dem Satzungsbesch].uß zugrunde gelegen

Hettenlei.delheiin . den .8 .5 l:ilZ.-iiSiaZ.
'Verbanfls:cst l :l

6719 ii3tie le:
Bürgermeist

Bebauungsplan

(,}

ln2



2.Ausfertigung

TEXT ZUM BE BAUEN GS PLAN

"SPIELBERG" DER GEMEINDE HETTENLEIDELHEIM. VER

BXNDSGEMElmDE HETTENLEIDELHEIM, KREIS BXD DURKHEIM

O . RECHT SGRUNDLAGEN

l Bundesbaugesetz (BBauG) i.n der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGBI. l S. 2256, ber. S. 3617, geändert
durch Art. 9 Nr. l Verei.nfachungsnovelle vom 03.12.1976,
BGBI. l S. 3281 und durch Art. l G zur Beschleunigung von
Verfahren und zul Erler.chterung von Investitionsvorhaben
im Städtebaurecht vom 06.07.1979, BGBI. l S. 949) - $$ 1,
2, 2 a und 8 - 10.

2 Landesbauordnung für Rheinland--Pfalz vom 27.02.1974, zu-
letzt geändert durch das Zweite Landesgesetz zur Änderung
der Landesbauordnung für Rheine-and-Pfalz vom 20.07.1982,
GVBL. S. 264

3 Gemeindeordnung für Rhein[and-Pfalz (GVB]-. S. 419) ,zu]-etzt
geändert durch das Zweite Landesgesetz zur Änderung der
Landesbauordnung für Rhei.n].and--Pfalz vom 20.07.1982 -- $ 24

4

5

Landespflegegesetz i
- $ 17 -

d. F. vom 05.02.1979 (GVBL. S 36)

Baunutzungsverordnung(BauNVO) i
(BGBI. ]. S . 1 763)

d. F. vom 1 5.09.77

O . l GELTUNGSBEREICH

Die vom Ge]-tungsbereich des Plangebietes erfaßten Flurstücke
si.nd mit ei.ner starken schwarzen, unterbrochenen Linie um-

0.2 ÜBERTRAGUNG VOM PLAlq IN DIE WIRKLICHKEIT

Sowei.t keine Maße in den P].änen angegeben si.nd, sollen diese
abgegri.feen werden. Ausgehend von einer mögli.chen Ablesege-
nauigkeit von 0,50 rnm wi.rd für di.e so erfolgten Festsetzungen
in der Örtlichkeit eine Genauigkeit von + 50 cm verlangt

Amtsplan
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O . 3' P].,ANUNGSRECHTLI'CHE FESTSET'ZUNGEN

AI't der baulichen Nutzung ($ 9 (1) Ziff l BBauG)

Als Art der baulichen Nutzung sind für den Planbereich nur
zweckbestimmte bauliche Anlagen für Sport- und Tennisplätze
festgesetzt

Maß der baulichen Nutzung ($ 9 (1) Zi.ff l BBauG)

Im Plangebi.et ist di.e ei.n-
Höchstgrenze festgesetzt

und zweigeschossi.ge Bebauung als

Höhenlage der Baukörper ($ 9 (2) BBauG)

Dj.e Oberkante Erdgeschoß-Rohbaufußboden darf bergseiti.g (ge-
messen an der Außenkante des Gebäudes) ein Maß von höchstens
0,40 m über dem natürl i.ch gewachsenen Gelände ni.cht über-
schr e i.t en .

O. 4 FESTSETZUNGEN DER GRÜNORDNUNG

Nicht überbaubare Grundstücksflächen ($ 9 (1) Ziff 2 BBauG)

Die ni.cht überbaubaren Grundstücksflächen si.nd mit Ausnahme
der Einfahrt, Ste]].flächen und des Zugangs als Grün- und
Pf[anzf[ächen anzu]egen und zu unterha].ten.

Auf öffentlichen und privaten Parkplätzen ist auf den Pflanz
streifen oder Pf]anzi.nse]n jewei.]s für 4 - 6 Ste]-lplätze ein
Baum entsprechend der Gehölzartenliste zu pflanzen und zu un
t PT' hn l t nTI

BestandserhalU!)g ($ 9 Abq
BBauG)

1 , Nr 25 Buchstabe b) und Abs . 6

Der vorhandene Bewuchs i.st zu schonen. Gesunde Ei.nzelbäume mi.t
mehr als 60 cm Stainmumfang (gemessen in l m Höhe) sind zu er-
halten . Ausgenoirtmen hiervon si.nd Obstbäume, die wirtschaft-
lichen Zielen dienen. Schalenobst (z. B. Walnuß und Eßkasta-
nie) i-st jedoch zu erhalten. Vorhandene Gehölzgruppen sind zu
elba it en .
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In jeder Phase der Baudurchführung sind die zu erhaltenden
Bäume vor schädigenden Einflüssen zu bewahren (s. DIN 18920,
Oktober 1973 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vege-
tationsflächen bei. Baumaßnahmen")

Bepflanzung

Q 9 Ëlisb9.11111 g
Die Anpflanzung erfolgt in der auf die Erschließung des Bau
gebietes folgenden Pflanzperi-ode

Pr ivate Pf l anzuna
Die Änpf].anzunq hat in der auf die EFFI.chtung der baua-schen und
Sport--Anlage folgenden Pflanzperi.ode zu erfolgen.

Di.e Bepflanzung richtet si-ch nach der fo]genden Gehö]zarten].äste

Nadelgehö]-ze si.nd unzulässig mit Ausnahme von
Gemei.ner Eibe - Taxus baccata.

F[ächen zum Anpf].unzen von Bäumen und Sträuchern ($ 9 Abs
Nr. 25 Buchst. a) und Abs. 6 BBauG)

l

Di.e F]ächen zum Anpf]-anden von Bäumen und Sträuchern für di.e
Ortsrandeingrünung si.nd mit Gehö]zen der Gehö]-zartenliste
gruppenweise zu je 3 - 5 Stück ei.ner Art im Abstand von
l m x l m zu bepflanzen. Di-e Straucharten werden vornehmlich
i.n den Randberei.chen -.verwendet.

Di.e Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern mit dem
Zi.el der Böschungssi.cherung v/erden nach Kri.ted.en des ingenieur
mäßi-gen Lebendverbaus a]-s Busch]agenpf].anzung mit fo]-gender Ge--
hölzartenverwendung ausgeführt :

Salix acutifoli.a
Sal ix cinerea
Sdi.x petandra
Salix purpurea
Sail.x smi.thiana
sail.x tri.andra
Sa[ ix x]anceo].ata

B lu zwei.de
Aschwei.de
Lorbeerwe ide
Purpurwe i. d e
Küb ]. erbe id e
Mandelwei.de
Hybri.dweide

GEHÖLZARTENLISTE

Mi.tte]kronige Bäume für den Parkp].atzbereigb

Robini.a pseudoacacia "Monophylla"
morbus i.ntermed ia
morbus aucupari.a
Prunus padua

Robinie
Oxelbeere
Eberesche
Traubenki.rache
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Groß

Ac er campestre
Annus glutinosa
Betula pendu]-a
Fraxi.nu s excel star
Prunu s avi.um
Prunus padua
Qu ercu s robur
Robini.a pseudoacaci.a
''Monophylla ''
Sdi.x alba
morbus aucuparia
Sorbu s intern ed i.a

Feldahörn
Schwarz erle
Sandbi.rke
Gem . E sche
Vog elk i.r s ch e
Traubenk i.r sch e
Stieleiche

Robinie
S i. ]. berge id e
Eberesche
C)xe].beete

rgndei.ngrünunqund für GI i. eäeiiÜii&EZii:Üii::Ëi:=li:?iii

B ä u m e

Aceh campestre
Aceh platanoi.des
Aceh pseudoplatanus
A].nus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Frax hus exce].s i. or
Prunus padus
Prunu s avium
Qu ercus robur
Qu ercus petraea
Robinia pseudoacacia
"Monophylla''
Sami.x a].ba
Sdi.x sm i.thiana
Sorbus aucuparia
S orbus intermedia
Sorbus alla "Magd.fi.ca"
Ulmus carpini.roll.a
Ulmus ].aevi.s

Fe].dahorn
Sp i. t z ahorn
Bergahorn
Schwarzerle
Sandbirke
Ha i.nbuche
Gem . E s che
Traubenk i.r sch e
Vog e ]- kir sch e
Stieleiche
Traubenei.che

Robinie
Si].berweide
Küb ]. erwe i. d e
Eberesche
Oxelbeere
Meh].beete
Felde Ime
F ].atteru].me

f'3

S tr äuc her

C ornu s alba
Cornus stolonifera
C ornus mas
Corpus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus

"F ]. avlramea "
Wei.ßer Hartriegel
Au s]äu fer -Hartrieae ].
Kor ne ]. k i.r s ch e
Bluthartriegel
Basel
Pfaffenhütchen
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Der Text zum Bebauungsplan hat zusammen m;Lt dem
plan und ger Begründung in der Zeit vom Ü 6. AUg
Ë)i.s 0 7.Sep. 1984 öffänt]i.ch ausge]-eßen. '
Ort und Dauer der öffent]ichen Aus]-egung wurden
ortsüblich bekanntgemacht
Hettenleidelheim. den . y

Verbencls e! ein lcvervioltu

6Z19ßPtiÜÜi UPtlißim
Bürgermeister

Bebauungs
1984 '
-- 2 6. Juli f984

f'3 Hat dem Satzungsbeschluß

Hettenleidelheim ,l den
'Verbarg ls::oi :l lovcrwalt4ng

67i9 11etle! leldelhoim

Bürgermeister
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2. Ausfertigung

Amtsplan
P LANB EGR U NDU NG

ZUM BEBAUUNGS-- UND GRtjNORDNUNGSPLAN "SPIELBERG"

DER GEMEINDE HETTENLEIDELHEIM

ANLASS

Zwischen dem einstwei]-ig als Landschaftsschutzgebi.et sicherge-
stel].ten Gebt.et ''Erdekaut'' und dem Gewerbe- und Industry.ege-
biet Hettenleidelheim li.eßen verschi.edene akb.v und passt.v ge-
nutzte Grünflächen. Sporteinri.chtungen des VfR Hettenleidel-
heim bedingen die Abstimmung der einzelnen Nutzungen soli.e das
Erfordernis der gesicherten Andienung. Aus diesem Grunde hat
der Rat der Gemeinde die Aufste]-]-ung eines Bebauungs- und Grün
ordnungsplanes besch]-oasen .

S l TUAT l ON DER BAU LE l TPLANU NG

Im geltenden Flächennutzungsplan sowie im Entwurf der Neufassung
ist öffent]-sche Grünfläche ausgewi-eßen. Statt der Mi.schgebiets-
zeile nördlich der Gaswerkstraße ist mit Ausnahme des Sporthei-
mes gewerbliche Baufläche getreten.

BASTA rJD

Das Gebt-et des Bebauungs- und Grünordnungsplanes ''Spi.elberg''
[iegt im Nordosten der Ortsgemei-nde Hetten]-eide]heim, zwischen
einer südlich angrenzenden gewerblichen Bebauung (u. a. Schamotte-
werk Di.diel) , dem westlich wie nördlich angrenzenden aufgelassenen
Tongrubengebiet "Erdekaut" , we]ches a]-s Landschaftsschutzgebiet
ei.nstwei.lig sichergestellt i.st, sowie dem östli.ch begrenzenden
Gebiet der K].äran].age Hettenleidelheim und der freien Landschaft
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Außer einer derzeiti.gen ungeordneten Nutzung a]s Sportge]-ände
mit

l Sportplatz 60 x 1 00 m
( i.ncl . Sportlerheim) ,

3 benni.splätzen ,

[ Bolzp]-atz ,

l Weitsprunganlage und
l Angeltei-ch

i.st der gesamte nordöstliche Bereü.ch noch ackerbaul i.ch genutzt,
während im Westen das Tongrubengebiet anteilmäßi.g in den Pla-
nungsraum hinei.nreicht. Hi.er i.st durch die Stil.lesung des Ton-
abbaues ein mitt]-erwei]-e ca. 30-50jähriger prägenden Baumbe-
stand aus Si.lberweide (Salix alba) , Roterle (Annus glutinosa) ,
Salweide (Salix caprea) , Stieleiche (Quercus robur) , 6hrchen-
weide (Sa[ix aurita) , Fau]baum (Rhamnus frangu]-a) etc. entstan-
den, auch emi.ge Tümpel sind hier Bestand.

Südöstli.ch wi.rd der P]anungsraum durch den tei.]wei.se mi.t Ku].tur-
pflaumen und -zwetschen bestandenen Se]tenbach rand]-ich tangiert
und durchs los sen .

Hochbauten sind ledigli-ch das als zweigeschossi.g anzusprechende
Sportheim und ein Wohnhaus, zwei.geschosse.g auf Flurstück 1421/2
Auf Flurstück 1445 befindet sich ein langgezogener Teich.
Für die Tennisplätze auf F].urstück 1469/3 ist ei.ne 4 m breite
Zuwegung zur Gaswerkstraße gegeben.

Die bi.shen.ge Ste]]-platzsituation ist ungeordnet. Man kann nicht
am Sportheim ei.nen Parkplatz für Tennis unterbringen und den übri.
gen Benutzern die Standspuren der Gaswerkstraße zuweisen.



ZUSTAND UND BEWERTUNG DES LANDSCHAFTSPOTENTIALS

Der Bereich des ehemaligen Tonabbaugebi-eyes "Erdekaut"
rei.cht mit den Flurstücken 145o/1451/1452/ 1449/ 1448/
1447/ 1249/ 1248/2 und teilwei.se 1243/3 u. 1247 in den
Geltungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes
"Spi.elberg" anteilmäßi.g hinei.n, wobei es sich hier um
den Bereüäh handelt, der außerhalb der gep]-anden Unter-
schutzstellung als Landschaftsschutzgebi.et Tongrubenge-
biet Hetten]ei.de].hei.m "Erdekaut'' liegt, di.e erst weiter
nördlich des vorhandenen Weges ansetzt. Gegenüber dem
ei.gentl i.chen Unterschutzstellungsbereich unterschei.det
sich diese ausgelassene Abgrabung mit entsprechendem
Tümpel durch di.e schlechte Wasserqualität

Die starke Braun- und Rotalgenbildung zeigt den stark
dystrophen/ bzw. toxischen Zustand und damit das "Umkippen"
dieses Gewässers an. Der vorhandene Baumbestand, besonders
die gewässertypi.schen sukzessiven. Weiden- und Erlenanflug-
bereiche (ca. 3o-5o jährig) bilden aber i.nsbesondere als
tibergangsberei-ch zum geplanten LSG eine gute Pufferzone,
die hi.erdurch einen besonderen Wert darstellt. Im ögtllchen
Abschni.tt dieses sukzessi.v entstandenen Bereiches bea.ndet
sich eine junge Aufschüttung aus überwiegend Erdaushub und
teilwei.se Bauschutt, di.e bis in die Wasserfläche vorstöße
und für die ein Verfahren nach $ 31 WHG bereits von Sei.ten
der Gemeinde eingeleitet wurde

Als derzei.tiger Bestand übt diese Aufschüttung kei.ne. nach-
haltig negative Wi.rkung auf den Landschaftshaushalt aus, wenn
sie durch geei-knete landschaftspflegerische Maßnahmen fach-
gerecht festgelegt und somit auch visuell und landschafts-
ökologi-sch eingebunden wird .
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Die Wahrung dieses übergangsbereiches zum geplanten und
einstweilig sichergestellten LSG "Erdekaut" als Puffer-
zone muß oberstes Gebot sein, eine Abschirmung gegenüber
dem Sport- und Freizei.tberei.ch muß durch ].andschafts-
pflegerische Maßnahmen herbeigeführt werden. Di.e Maßnahmen
hierzu werden noch näher erläutert. In diesem Zusammen-
hang sind auch die auf natürli.chem Niveau vorhandenen
sukzessiven, durch Bi.rken-, Weiden-, Erlenanflug und
Stielei.chen, Vogelkirschen-und Ebereschenausschlag ge-
prägten, west]-i.ch ansch].i.eßenzen Brachebereiche einsti.gen
Werksgeländes, als erhaltenswerte überleitende Bereiche
( Pufferzone) einzustufen .

Im Bereich des derzeitig genutzten Sportgeländes ist ein
eher spär].scher Baumbestand aus überwiegend ca. 2o-3o jährt.gen
Birken, aber auch emi.gen Obstgehölzen vorhanden. Di.eber Be-
stand erfüllt trotz seiner Dürfte.gkei-t wichtige landschafts-
einbindende und gliedernde Funkel-onen, weshalb er unbedingt
erhalten werden soll und durch umfangrei.che zusätzliche
[andschaftspf[egeri.sche Maßnahmen noch vervo]]-ständige werden
muß

Einen tibergangsberei.ch vom Sportzentrum zum ehemaligen Abbau
gebiet bildet im Süden ein bereü.ts gut ei-ngewachsener Weiher,
der durch sei-ne Anlage bedingt mehrere Funkti.onen übernimmt
Einerseits dient er bei gegebenem Dauerwasserstand als Ober-
flächenwasserrückhaltebecken für den vorhandenen Sportplatz-
berei.ch. wodurch er zur sinnvollen Niederschlagswasserver-
rieselung auf dem Sportgelände beiträgt und somit die Vor-
f[ut ent].asten und anderersei.ts wird er stark durch den
Angelsport genutzt und entlastet somit die sekundären Was-
serflächen des Tongrubengebi-eyes "Erdekaut'' . Der vorhandene

r'3
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Baumbestand ist ähnlich dem des Abbaugebietes (ca. 3o -
5o jährig) bestehend aus Sti-dei-che (Quercus robur) ,
Sandbirke (Betu[a pendu[a) , Roter]e (A]-nus g]utinosa) ,
Silberweide (Salix alba) , Vogelkirsche (Prunus avium) ,
Bruchweide (Salix fragilis) als gut eingewachsen zu-be-
zeichnen und kennzeichnet visuell den Beginn der Puffer

Nordöstl i.ch des vorhandenen Sportgeländes i-ncl. der drei.
neuen Tennisplätze schließt bis zur Verbandsgemeindegrenze
landwirtschaft].i.che Nutzfläche i.n Form von Ackerland an,
weiche im Westen durch den Se].tenbach begrenzt wird. Di.e
Ackerf[ur se]bst fä]]t de]]enartig zum Se]-tenbach und i.st
ohne jegliche landschaftliche Ei.ngli-ederung durch Gehölze
gekennzeichnet. Landschaftsöko].ogisch ist si.e nur in
Funkti.on als Frei.raum wertvoll, doch kann sie durch jede
andere Art der Freiraumnutzung ersetzt, durch eventuelle
Eingrünungs- bzw. Grüngliederungsmaßnahmen sogar aufge-
wertet werden .

Der Seltenbach,als Oberflächenwasservorflut des Siedlungs-
bereiches genutzt, ist überwi-elend verrohrt und beginnt
erst ab der Gaswerkstraße als offenes Gewisser, tango.ert
und durch[äuft den west].schen Bereü-ch des P]angebietes,
um es dann im Norden i.m Bereich der K]-äranlage wieder zu
verlassen. Der Bewuchs des Baches stellt si.ch i.n Form von
verdi.Iderten Kulturobstarten dar, vornehmlich Pflaumen, die
einen lückigen Bestand bilden und in Teilbereichen derzeit
uferbefesti.geng wirken. Der kulturbedingte Uferbewuchs kann
nur als Ersatzpflanzengesellschaft angesehen werden, er ist
jedoch nicht standortgerecht und außerdem als nicht dauer-
haft stahl.l zu kennzeichnen, da die kulturbedingte Nutzung
bereits aufgegeben Ist. Die typische Pflanzengesellschaft
der Uferbereiche wäre in diesem Bereich der Bach--Er.len-
Eschenwald (Carici remotae - Fraxinetum)

r'3
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Nur dieser i.st a]s ].andschaftsgerecht anzusehen und kann
auf Dauer die an i.hn geste]-hen Ansprüche wi.e Biotop- und
Uferbefestigungsfunkti.on bei. weitgehenden Fehlen von Enten
river Pflege erfüllen. Um den i.nteressanten Charakter der
Pf[aumenbestände nicht vö]]ig zu ver]ieren. so]]-ten sie
öfters i.m Bereich des neu zu schaffenden Uferbewuchses
berücksichtigt werden .

Da bei fehlender Pflege der"Pflaumenbäume" am vorhandenen
F[ußbett Ausfäl].e zu erwarten si.nd, so].].ten di.e entstehen
den Lücken nach und nach mit Arten des Bach-Eden-Eschen-
waldes aufgefüllt werden, ohne jedoch die Pflaume völlig
zu verdrängen. Ei-ne Zielgesellschaft erscheint denkbar,
bei. der di.e natürl. Pflanzengesellschaft bestandsbildend
wirkt und das sporadische Auftreten der Pflaume den orts-
typischen Charakter berücksi.chtigt

Bei der übri.gen Gewässerausgestaltung si-nd besondere Maßnahmen
durch die Situation im Oberlauf des Seltenbaches erforderlich.
Hier passiert er die Ortslage vollkommen verrohrt und muß ge-
meinsam mi.t Zuf].assen in gleicher Lage der Regenwasserab-
fuhr dienen,."die über di-e mitgeführten Schadstoffe (Ö].e,
Waschmitte[ u.a.) eine Belastung darste]].en.

Darüberhi.Raus ist die bi.ol. Selbstreini.dung des Selten-
baches aufgrund der Verrohrung sehr stark reduziert, so
daß er an der Gaswerkstraße einer neuen Belebung bedarf
Die Berücksichtigung der hierfür erforderlichen Maßnahme
ist bei einer Verlegung des Seltenbaches gut möglich und
versprechen eine wesentliche Verbesserung des Gewässerzu
standes .
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Maßnahmen i.n diesem Umfang sind aber bei bestehender
Lage ohne tei.lweise Beseitigung des Pflaumenbewuchses
an den Ufern nicht möglich.

Es ste]-it si.ch daher die Frage, ob eine Verlegung des
Seltenbaches ein schwerwiegender Einfluß Ist oder ob
er nicht zu seiner Wertsteigerung beiträgt. Für den Fall
der Verlegung ist zusätzli.ch die Anlage des Sportplatzes
möglich, die bei Maßnahmen am bestehenden Gewässer weg-
fa[[en würde, es sei. denn, es könnten F].ächen von der
Verbandsgemeinde Eisenberg erworben werden und eine Sport
platzanlage in nordwestlich verschobenen Lage ermöglichen

Da aus unserer Sicht eine Bachverlegung zum Vortei.l des Ge
wässers gerei.chen wird, seien hier noch mög]-sche Detai.].s
er l äußert .

[nnerha[b der dargeste[[ten Lage so]]te ei.n ].eiche ge-
schwungenen Verlauf des Seltenbaches vorgesehen werden,
wobei das nach Süden ausgeri.chtete Ufer schwerpunktmäßig
mi.t höher werdenden Gehölzen bepflanzt sein sollte, während
der Bewuchs am Nordufer niedriger ausgeführt werden sollte
Diese Gesta]tung regu]-left durch ei.ne Beschattung der Wasser
fläche den Pflanzenwuchs und verringert damit den Pflegeauf-
wand, andererseits wird so auch der Einblick vom grimm-Di.ch-
Pfad aus mögli-ch .

Die Sohle sollte stabil ausgeführt werden, um kei.ner Erosion
zu unterliegen. Vorgesehene sporadi.sche Steinwürfe könnten
stellenweise verdi.chtet auftreten,um damit auch zu Ni.ezri.g-
wasserzeiten einen Mi.ndestwasserstand zu gewährleisten.
Ähnliche Aufgaben werden auch von den Kolken im Mäander er--
bracht. Di.e Sohle muß im Bereich des Mäanders über ei.ne
gröbere Körnung gesichert werden. Die Prallufer si.nd ingeni.eur
biologisch zu verstärken
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Hierfür wären Röhre.chte geei-znet, die neben dem Uferschutz
auch noch wi.rksam an der Gewässerreinigung beteili.gt si.nd.
Vor allem wegen letzterer Bedeutung sollten sie an di.esel
Stelle auf jeden Fall berücksichti.gt werden.

Der Nährstoff- und Schadstoffentzug der Röhrrichte aus dem
Wasser wi.rkt sich i.n ihrem Wachstum aus. Diese sonst nur
schwer greifbaren Substanzen werden i.n pflanzlicher Biomasse
festgelegt und brauchen anschließend nur noch entfernt zu
werden. Di.e Röhrrichte wirken also wi.e kleine ''biologische
Klärwerke", weswegen sie i-n den Klärwerken von kiel.Deren Ge-
mei.nden auf größeren Flächen über di.e "wurzelraumentsorgung"
wirksam die Klärung übernehmen. Für die nach längerer Zeit
erforderliche Aufl i.cht.ung der Röhre.chtbestände ist der Mäander
durch di.e Äufweitung des Tramm-Pfades an dieser Steg.le er-
reichbar. Außerdem soll die Unterpflanzung in diesem Bereü.ch
aus eben genannten Gründen bewußt ni.edrig gehalten werden.
Für eine bi.ologi.sch schonende Unterhaltung der Röhre.chte ist
ei-ne Pflege von Hand vorzusehen; diese hat im Turnus von 2-3
Jahren zu erfo].gen .

Di.faser Entwurf zur Gewässergesta]tung des Se]tenbaches, so].l
die Mögli.chkeit und den Wert einer Verlegung aufzeigen, die
einerlei.ts den Ansprüchen des Naturschutzes und der Landes-
pflege entspricht, andererseits aber auch die Interessen für di.e
Ausweisung einer Sportplatzfläche berücksichtigt .

Der aufgezeigte Entwurf ist von der Landespf]ege erste].It
und sollte Gesprächsgrundlage für die Beteili.gukg von Wasser
bauingenieuren im Wasserrechtsverfahren nach $ 31 WHG sein.

ERSCHLI ESSUNGSABS l CHT

a) Verkehr

Die Hauptzuwegung erfolgt über die Gaswerkstraße. Das Nebenein
ander von Sportfläche und Gewerbegebiet ist zumutbar. Fußwegzu
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führungen sind beim Sportheim und an den Tennisplätzen gegeben.
Es ist weder beabsichtigt, von der B 47 im Westen aus eine PKW-
Zufahrt zu schaffen, noch von der Gaswerkstraße i.n das Gelände
"Spielberg" eine öffentliche Fahrstraße zu führen. Der derzeitige
Erschließungspunkt i.m Bereich des VfR Sportheims Hettenleidelheim
ist recht unzweckmäßig, da einerseits sämtliche Sportanlagen nur
auf langen Wegestrecken von hier aus erreichbar sind und anderer-
seits die entsprechenden ParJ<mög]ichkeiten feh].en. Aus diesen
Grundüber]-egungen ist im Bereich des Flurstückes 1469/3 ein zen-
trales Erschli.eßungsgelenk gewählt worden, da sich einerlei.ts
auf den Flurstücken 1420, 1418/2 und 1468/3 die Möglichkeit zur
Anlage eines 40 Ste].]p]ätze umfassenden Parkp]atzes bietet und
andererseits von hier aus sämtliche Sportanlagen gut erreichbar
sind. Die Binnenf].schen werden nicht von motorisiertern Verkehr
bemüht. Hier bi-eßet sich außerdem die Anlage ei.nes Clubhauses
mit entsprechenden Umkleideräumen für den Tennisbereich an.

b) Frei.landaktivr äume

Die besondere Lage bietet einerseits di.e Vorhaltung einer Puffer
zone zwischen der angrenzenden gewerbe-lehen Nutzung im Süden und
der Biotopbewahrung iin Norden und Westend und andererseits den
Ausbau eines ]-andschaftsbezogenen Sportzentrums, da ohnehin..ein
großer Bedarf an verschi.edenartigen Sportaktivitäten in der.
Ortsgemeinde Hettenleidelhei-m vorhanden ist (Angabe VfR Hetten-
[eide[he im, Herr Schwa].b)

Die p[anerischen Grunde-deen zie]en desha]-b auf ei.n optima]es
Plazieren der neuzuschaffenden Sport- und Freizeitakti.vitäten
in bezug auf die Funktionalität als auch auf die Bestandsbewah-
rung, als wi.chtigste Maßnahme der landschaftsgerechten Einbin-
dung und Sicherung der ökologischen Funktionsabläufe, im Planungs
raum ab. Hierbei sind die vorhandenen Sportf]-ächen im Bestand
respektiert, obwohl ihre derzeitige Lage zu Anfang sehr ungün-
stig erschien. Di.e wesel.i.chen Sukzessionsflächen mit dem prä-
genden Baumbestand sind geschont worden.
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Folgende zusätzliche Anlagen sind nach Absprache mi.t dem VfR
Hettenleidelheim vorgesehen :

l Sportplatz (komb. Fuß- und Feldhandbal1) 60 x 100 m
mit : Korbbogenumlaufbahn ,

1 00 m Laufbahn,
2 Hochsprunganlagen ,

l komb. Weit- und Dreisprunganlage,
Speerwurf und
Kugel stoßen .

l Mehr ;Weckspj:elflächQ
für : Badminton ,

Volleyball ,

Korb- oder Basketball ,
Brennball ,

Pre].lball und
Völkerball

2 Tennisplätze

l Bewegungsgp+Qlfläche(befestigt)
für : Rollschuh ,

Fahrrad (Radball ) und

Hüpf- und Flächenspi-ele

l Trürtm und Warmlgyfpfgd
mit : 1 0 Stationen ,

ca. 1 000 m Länge

2 Tischtennigplattgp

l Großfigurenschach (Dame)

l Bocciabahn

1 Wasserfläche file Modellbootgport

2 Kind ersnielplgtzbereiche
für: Kleinkinder ,

Kind er
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Gr ill- und Ruhebereiche

Fest- und Frei zei.tfläche
mit ca. 800 Hz

C lubheim mi.t Umkleide

Parkplatz
mit 40 Ste].lplätzen

Für die Anlage des 2. Sportplatzes mi.t Korbbogen - Umlaufbahn
werden unter Wahrung der eigentlich hierfür vorgesehenen, er-
schließungstechnisch aufwendi.gen Sukzessionsfläche , Teilberei.che
des Seltenbaches in Anspruch genommen. Eine Verlegung in diesen
Bereich mit anschließender ]-andschaftsgerechter Wiedereingrünung ,
und damit zur Wi.ederherstellung der ökologi-sch wichtigen Prozeß-
abläufe im Gewässer, i.st hier als der geringere Eingriff i-n die
Landschaft vorzuziehen. Bei Verlegung des Seltenbaches bietet
sich blei.chzeiti-g im Zuge des erforderlichen Wasserrechtsverfah-
rens die An[age eines "Landschaftsweihers" a]s Nebensch]ußan]-age
zum Seltenbach unter Respektierung des Baumbestandes an. Hier
sind mit dem Betrieb eines Mode]].sportgewässers zwei Entlastungs-
fu nktlonen gewährleistet :

- Wasserrückha.Ltung des Seltenbaches bei Hochwasser,
- Beruhigung der Teiche und Tümpel im Gebt.et ''Erdekaut'' für den

Biotopschutz .

Der geländeumlaufende Trink- und Warmlaufpfad hat i.n allen Be-
reichen Anschluß an di.e vorhandenen bzw. geplanten Sportanlagen
und kann somit ebenfalls als Spazi-er- und Andi.enungsweg gelten.
Der gesamte Sport- und Frei-zei.tpark erhält nach außen - i-nsbesondere
zur frei.en Landschaft - eine standortsgerechte Pflanzung

Auf den ersten Blick erschei.nt di.e Auflistung der Einrichtungen
für Hettenlei.delhei.m "überzogen". Namentl i.ch die Planungsgemein-
schaft, die Kreisverwaltung und die Industrie- und Handelskammer
regen nochmals die Überprüfung an.
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Es muß davon ausgegangen werden, daß der Geltungsbereich des
Planes im derzei.Ligen Nutzungsanl i.eßen nur den bestehenden
Fußbal]-platz und fünf Tennisplätze anführen kann. Die übri.gen
Einrichtungen - i-nsbesondere aus dem Grünordnungsplan - si.nd
Sukzessionsflächen und mi.ttel- wi.e langfri-stile Vorstellungen
Die Gemeinde kann sich dame.t einverstanden erklären, den nörd
[i.chen Tei]- a]s Opti.onsf]äche anzusprechen. ]:m Bebauungsp]an
wurden auch di.e beiden Planzei-chen für Parkfläche und Spiel-
platz herausgenommen, so daß es si.ch durchaus ergeben kann,
den nörd].schen Abschnitt als zusätzliche Pufferzone der Be-
fassung zum Gebiet Erdekaut zu sehen. Andererseits wi.rd für
die Vorhaltung eines neuen Platzes mi.t Umlaufbahn nicht etwa
nur das Anliegen des VfR Hettenlei.delheim angeführt, sondern
auch das Erfordernis der Schule, die über kei.ne ausreichenden
Sportf[ächen verfügt. Bis zur ]nanspruchnahme dieser Antei]-e
b].eibe die einstwei.]ige ]andwirtschaft].sche Nutzung dort be-
stehen

MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG

Der Bebauungsp]an so]]. die Grundlage bilden. um im Spi.elberg
bereich auch landschaftsplaneri.sche Einzelvorhaben durchzu-
führen und bezuschußt zu erhalten. überdies müßte die Aus-
tauschbarkei.t einer Sport- und Freizei.teinri.chtung möglich
b[eiben, wenn z. B. die Wasserf]äche am gep]-arten Sportp]atz
einer anderen Freilandnutzung weichen sollte.

Als erste Maßnahme ist di.e Erwei.terung der bestehenden Tennis-
anlagen vorgesehen. Glen.chzeitig damit i.st die Zufahrt von der
Gaswerkstraße auszubauen. Unmi.tte].bar daran folgt die Vor-
haltung von Abstellplätzen des ruherüaa Verkehrs auf den Par-
zellen am Eingang Gaswerkstraße mit Ei.nhaltung der Pflanzbin-
dung

Als nächste Maßnahme i.st die Geländeanschüttung zur nordwest
lichen Sukzessionsfläche mit entsprechendem Si-cherungsbau zu
den Tennlsplätzen erforderlich
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Mitte[fristig wi.rd (ier öst]iche neue Sportplatz mit Um].auf-
bahnen angestrebt, um die Verbandsgemeinde Hettenleidelheim
für entsprechende Sportveranstaltungen zu attrakti.vi.eien. Alle
übrigen Maßnahmen lassen sich zeitlich noch nicht ei.nordnen.
Einschließlich der Fußwege und des Clubhauses, das zentral zur
Andienung der Sport- und Tennisplätze gelegt wurde, lassen
die Ei.nze]maßnahmen mitte].s der verbindenden Grünelemente ein
harmonisches liiei.nanderübergehen der Ei.nrichtungen erwarten .

VER- U ND . ENTSOR6U NG

Elektra.zitätsversorgung: Erfolgt durch die Pfalzwerke. Ausweg
jungen bezüglich des Trafos si.nd nicht erforderlich

E;dgasyersorgung : Di.e Andi.enung von der vorhandenen Saar--Fern
gas--Lei.tung i-st mög]-i.ch.

Wag.ge;Versorgung: Hier erfo].gt der Anschluß an das zentrale Netz
von Hetten]ei.de].henn. Es i.st lediglich die Di.stanz von der Gas-
werkstraße bi.s zum geplanten Clubhaus vorzusehen.

Abwasserbeseitigypg; Erfolgt mi-t Anschluß an das vorhandene zen
trale Netz mit Richtung auf die nahe, erwei.terungsfäh=i.ge Klären
lager'3

Oberflächenentwässeruna: Di.e Oberflächenentwässerung erfolgt wie
bislang für den westlb.chen Tei.l in den vorhandenen Wei.her, der
auch für den Angelsport vorgesehen ist; der östliche Tei.l ent-
wässert zum Se]tenbach. So]]te dieser vera.egt werden, so wird
nach $ 31 WHG der entsprechende Antrag geste].It

UBER SCHLAG l G E , KOSTEN

Die Kostenschätzung wird nur für den Ausbau der Gaswerkstraße
vorgenommen, da di.e Gesta]-tung der Grünflächen überwi.elend
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vereinsintern erfolgen so]]. und im Detail noch nicht bestimm
bar ist
Ausbau der Gaswerkstraße ca. DM 60.000,--

F l NANZ l ERU NG

Die erforderlichen Mittel werden bei. der 5jährigen Haushalts
planung berücksichtigt
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ABWÄGUNG VOR DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Straßenbau amt v . 6 . 1 . 1 98 4 Gemeind e
l Keine Einmündung zur B 47

möglich und lückenlose Ein
friedung erforderlich .

l Es ist keine Einmündung auf die
B 47 vorgesehen. Der P]-an enthält
das P[anzei.chen].ücken].ose Ein-
ar i-edung .

2 . Anbauvor sche iften nach
LStrG beachten .

3 . Obere lächenwa s ser ist der
B 4 7 ni.cht zuzuführen .

2 Vor sche iften s ind beachtet

3 Oberf[ächenwasserabführung rege]-t
si.ch nach einem vorn.elenden
Ingenieur-Entwurf und wird die
B 47 nicht belasten .

4 . Einschränkungen der B 47
durch Baum- und Strauch--
anpflanzungen vermeiden .

4 Es sind nur bestehende Bäume auf
genommen .

Deutsche Bundespost v.18.1.84
Fernmeldekabel liegen entlang
der B 47 . Veränderungen si.nd
mitzuteilen .

Di.e Post wi.rd rechtzeiti.g verständigt,
wenn Baumaßnahmen an und in den
Straßen anlaufen .

Kulturamt v . 23 . 3 . 84

Keine Einwendungen

Ev. Kirche d . Pfa].z v. 1 8 . 1 . 84

r'3 Keine Einwendungen

Donnersbergkreis v. 3 . 1 . 84

Keine Einwendungen

Gesundheitsamt Frankenthal v.31.1.84
Keine Einwendungen

Ind .u . Hand . Kammer v . 9 . 2 . 84

Freizeitgelände erscheint über
zogen zur Gemeindegröße

Die Ausweisung erfolgte für eine
Bereitstellung von Gelände für Tennis
plätze, Fußballplatz mit Umlaufbahn
und Bolzplatz. Alle übrigen Zweckbe-
stimmungen sind z.T. austauschbar und
im wesentlichen festzulegende Frei--
räume als Pufferzone zum anschließen-
den Biotop.
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Forts . Ind . u . Handel skammer G eme hde
Nicht konkret genutzte Grünzone
a ].s Puffer zone für das siid-
l i-ch angrenzende Gewerbege--
bi.et nutzen. Option für wei.teres
Wachsen der Betriebe nach Norden
erle i.chtern .

Hier bestehen Widersprüche der Kammer
mi.t Kreis , P]-anungsgemeinschaft und
Gewerbeaufsicht. Gerade eine festge-
setzte Grünzone kann ei.ne si.chere
Pufferzone bi].den. Ebenso so]]. di.e
Grünfestsetzung in Ableitung aus dem
Flächennutzungsplan das Wachsen des
Gewerbes nach Norden verhindern.

Der Bebauungsplan bedingt Ein--
schränkungen zur ansch]-i.eßen--
den gewerb].i.chen Nutzung im Be
bauungsplan ''Gewerbepark''

Das stimmt nun wirk].ich ni.cht. Man
fragt sich, ob die Kammer hier aus-
reichend recherche.ert hat. Einschrän-
kungen im Gewerbepark sind nur auf di.e
Kläran].age und wei.ter entfernt liegen-
de Mischgebiete bezogen. Die Gemeinde
Hettenleidelheim bezieht sich auf das
Schrei.ben des }linisteriums für Soziales
Gesundheit und Umweg.t v.3o.to.81 betr
"Abstände zwischen Kläranlagen und Ge-
werbegebieten bzw. Sportgelände''
Das Nebeneinander di.eger Flächen-
nutzungen ist regt-onal sowie im
Flächennutzungsplan alter und neuer
Lesart verankert

Unmittelbar am Spielberg grenzt
die Stadt Eisenberg mit Tonab-
baugebieten der Fa. Di.diel. Hier
ist desha]-b auf Sei.ten des Spi.el
bergs 2o-3o m Schutzstreifen vor
zuha ].t en !

Wo steht das geschrieben? Di.e Verbands
gemeinde Ei.senberg, der Donnersberg-
kreis und das Bergamt haben keine Be-
denken geäußert. Di.e oberflächennahen
Rohstoffe sind in der Nahberei.chsunter
Buchung abgecheckt worden. Wenn ei.n Ab
bau beabsichtigt ist, gilt als Regel
im Grundes.gentümerbergbau, daß dies in
der vorbereitenden Bauleitplanung be-
kanntgemacht wird. 2o-3o m Schutz-
streifen werden von der Gemeinde abge-
].ehnt

Verbqndsgemei-nde Eisenberg
v. 1 2. 1 .84

Grundsätzl i.ch kei.ne Bedenken .Man
sollte längs der Ostsee.te der
B 47 einen Rad- und Fußweg ei.n-
planen.

Hier wi.rd auf das Straßenbauamt
Speyer verwiesen. Der Rad-- und Fußweg
gehört zur Verkehrsfläche der B 47,
di.e außerhalb des Geltungsberei.chef
liegt
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Landw . Kammer v . 1 3 . 2 . 8 4 Gene i.nd e
Die Gewanne " Dornwi.e se " und
"3.Gewinne am Spielberg'' sind
Ackerland . Der Landwirtschaft
erhalten .

Di.e beiden Gewinne blei.ben in ab-
sehbarer Zeit noch landwi.rtschaft
[ich genutzt, die Darste].dung a]s
Grünfläche ist im alten und neuen
Flächennutzungsplan festgelegt

$Ëg:lgc Landespflege v. 27.1.84
Auf Erfordernisse der $$ 4-6
und 1 7 LPfIG i.st stärker ei.n-
zugehen . Ziele des Natur-schutz es noch weiter heraus-
arbeiten .

Di.e Erfordernisse werden i.n der Be-
gründung noch weiter vertieft. Es
soll klar gemacht werden. daß die
Festsetzung von Frei.räumen dem Land
schaftscharakter entspri-cht .

Verhüllung eines Teiches ist
mit Verfahren bei.m Verbal -
tungsgeri.cht anhängig

Die Teichverfüllung hat gezeigt, daß
hier landespflegerisch und wirtschaft
[ich der Ortsgemei.nde gëho]-fen werden
sollte, wenn Tennisplätze entstehen.
Der Antrag nach $ 31 WHG läuft

P].anunasaemeinschaft v. 26 . 1.84
Überversorgung von Hetten]eide].- Die Festlegung der Grünflächen aus
heim vermeiden. Umwidmung land- dem Flächennutzungsplan gibt letzt-
wirtschaftli.cher Fläche gegeben. lich eine bessere Pufferzone der
Biotopbeei.nträchtigung kann nicht dri.ngend benötigten Sportflächen von
ausgeschlossen werden. Nördlich Gewerbe und Bi.stop ab.
der benni.sp]-ätze Pufferzone
schaffen .

Kreis . Lgpqggp+anypg v=J! : 2 . 84

Keine Einwendungen .
Landespflege beachten

Be€gqDt v : l o. 2 . 84

Prüfen, ob im Plangebiet früher
Tonbergbau umgegangen i-st

Im nordwestli.chen Tei.l i.st Ton-
bergbau umgegangen und außerhalb
des geplanten Landschaftsschutz-
gebi.eyes ''Erdekaut" gestell.It

Wasserwi.rtschaftsamt v. 27 . 1. 84

Im Falle der Umlegung des Selten
baches ist ein Antrag zu ste]-len
Der Ab[auf der K]äran].age muß
unterhalb der Entnahmestelle für
den Landschaftsweiher]-legen.

Im Realisierungsfalle wi-rd der An-
trag gestel].t. Der Ablauf aus der
Kläran]-age l i.egt unterhalb der Ent
nahmestelle für einen evtl. anzu-
legenden Landschaftswe i.her
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Bundesvermöqensamt v.24 . 1.84 Gemei.nde

Keine Einwendungen

Wehrbereichsverwaltung IV v. 5.1 .84

Keine Ei-nwendungen

Pfad.zwecke v . 1 9 . 1 . 84

Keine Einwendungen .

Staatl. Gewerbeaufsi.chtsamt v.17.1.84

Keine Einwendungen

Denkmalpflege v . 1 2 . 1 . 84

Kei.ne Einwendungen . Baufir--
men gesetzt i.ch auf Bodenkunde
au fmerksam machen .

Hinweis wird ins P]anori.gina].
au fgenommen .

Handwerkskammer vom 05 .O1 . 84

Keine Ei.nwendungen

Saar Ferngas AG vom 02 .O1 . 84

Keine Ei.nwendungen

Di.ese Begründung hat zusammen mit dem Bebauungs- und dem Grünord
nungsplan sowie dern Text zum Bebauungs- und Grünordnungsplan in

::: ,::'.:==:\l::f'3'::::::=.: :#:J:!;'=:=::::= 'i s
ortsüblich bekannte emacht

Hettenlei.delhei.m, dep
0 5.

Verbandsgemefs nov: rl'.'cll :;nA
4ZJ? lletienleideii pün . . .\Q.

Bürgermeister
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ABWÄGUNG NACH DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

VfR Hettenleidelheim vom 07 .09 .1 984

l Bal].spielfläche im Norden der bestehenden benni.splätze soll
entfa].len. Es wurde seinerzeit klargestellt, daß dies ledig-
lich eine Pufferzone zu dem an Eisenberg angrenzenden Gebt.et
sein so]]. Das Aus]egungsexemp]-ar des Bebauungsplanes hat be-
wußt ''Optionsfläche'' eingesetzt, weil in der Tat die Auswei-
sung für sportliche Zwecke in überschaubarer Zeit als überzo-
gen anzusehen ist. ]n dem Grünordnungsp]an wi-rd sowohl- der Kin
derspie[p[atz a]s auch das Aufzäh]en der Ba]]spie]-e herausge--
normen. Es verblei.bt demnach eine extensiv nutzbare Parkfläche

2

3

Ki.nderspie]p]-atz neben dem Tennisplatz l kann entfallen. Die
Zweckbestimmung kann für Frei.]-andsportarten geändert werden.
Ausweg.sung zwei.er Tennisplätze auf dem Flurstück 1450 soll ent
fa].len. Hierzu wurde ei.gens im Auftrage der Gemei.nde für die
wasserrechtlichen Belange ein Antrag verfaßt und gutgehei.ßen,
mit Blickrichtung auf die zu erwartende Tennisplatznutzung
Nutzungsvorschlag als Tennisplatz bleibt

4 Fest- und Freizei.tgelände sowie Tischtenni.sanlage stehen der
Vorste[[ung des Vereins entgegen. Eine Ba].]wand ist zwi.schen-
zeitli.ch genehmigt. Di.e Zweckbestjinmunq als Fest- und Frei.-
fläche kann unbeschadet anderer Vorstellungen bestehen bleiben.
Die Ba[[spi-e]wand v/ird nament].i.ch eingesetzt, di.e Ti.schtennis-
anlage entfällt
Ei.gentumsverhä].tnisse des Geländes sind nicht unbedingt als
Festsetzungselement zu sehen. Soweit bei der Aufstellung des
Planes die besitzrechtlichen Zuschnitte erkennbar waren. wur-
den sie berücksichtigt
Ein Kinderspielplatz neben einer Tennisanlage ist tragbar und
absicherungsfähig. Di.ese Gepflogenheit trifft häufig zu. Auch
di.e Lage des Clubhauses ist entfernungsmäßig zu den Tennis-
plätzen zumutbar. 30 m Abstand si.nd ein akzeptables Mi.ttelmaß,
zumal das aufgezei.gte Clubhaus eine Mehrfachfunktion ausüben
so].l und später auch für andere Sportdisziplinen zugängli.ch
sei.n sollte. Der derzeiti.g angeri-scene Größenbereich wäre für
die Tennisplätze vi.el zu groß
Die kri.ti.si.erle allzu "offene'' Form der Ei.nzäunungsmaßnahmen
hat ihren guten Grund. Zu verstehen ist die Auffangfunktion des
Maschendrahtes um di.e Tennisplätze, ni.cht aber das Anzeigen von
Verdrahtungen über das notwendige Maß hinaus. So wei.t gehen be-
wußt nicht die Festsetzungen. Mann so].lte es sich angewöhnen,
Anpflanzungen zwischen den einzelnen Akb-vitäten anzulegen.
Schließ]-ich bleibt noch darauf zu verweisen, daß ei.n Funkel.ons-
austausch innerhalb der Freiflächen vorgenommen werden kann
und in ei-nem Bebauungsplan wi-e diesem keine zeitli.che Festset-
zung erfolgen kann .
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Di.di.er-Werke vom 08 .08 .1 984

Dem bereü.ts unter dern ll .05.1984 und dann i.n diesem Schrei.ben
geäußerten Wunsch auf Verzi.cht des Kinderspi-elplatzes im Nord-
westen des Plangebi.eyes wird sei.tons der Gemeinde voll entspro
chen. l)as Planzeichen bzw. der Schrifttitel war nicht in dem
Bebauungsplan enthalten und wurde nunmehr auch aus dem Grün-
ordnungsplan herausgenommen .

Hagenburger vom 1 8 . 08 . 1 984

Hier wird nochmals die Anregung vorgetragen, wie zur Zei.t der
Aufste].]ung des F]ächennutzungsp]anes sowi.e beim Bebauungsp]-an
"Gewerbepark Hettenleidelheim" , daß das Industriegelände bis
an di.e Verfahrensgrenze ausgedehnt werden sollte
Da aber im Einvernehmen mit der brei.sverwaltung, der Planungs-
gemeinschaft und dem Staatl i.chen Gewerbeaufsichtsamt über di.e
Abgrenzung auch gemei-ndlicherseits iibereinstirnmung besteht , kann
der Anregung nicht gefolgt werden.

Die Begründung hat dem Satzungsbeschluß zugrunde gelegen

Hettenleidelheim . den

Verband',3cn:: :lc'iferwaltuni
6Z]9.Fini:'eülEy 1l ii

Bür g erme i st er
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U B E R S l CHTSPLAN



l
BLICK VON DER OSTSEITE DES HARTPLATZES NACH \WESTEN
B !S ZURUF l SENBERGER STRAW SE

2 VON DER SÜDOSTECKE DER TENNISPLÄTZE GEHT DER BLICK BIS
ZU DEN FELDGEHÖLZEN AN DER GEMEINDEGRENZE ZU EISENBERG
( GLElcnzEITIG KREISGRENZE )



3 DIE B 47 BEGRENZT DAS PLANGEBIET IM OSTEN. AUF DER
LINKEN SEITE DAS PLANGEBIET, AUF DER RECHTEN SEITE
DER VON RADFAHRERN BENUTZTE FUSSWEG AUF DER OSTSEITE

47DER B

4 DER ANGELTEICH FÜLLT E.[NE EHEMALIGE TONGRUBE AUS, UNTER
DER KEINE ABBAUWURDIGE LXGERSTÄTTE MEHR VORHANDEN IST



5 VON DER WESTGRENZE DER BESTEHENDEN TENNISPLÄTZE l#IRD
DER XUFSCnüTTUNGSBEREICn AUF PLunsPUCK 1451 SICHTBAR

6 VON DER AUFSCHUTTUNGSFLÄCHE BLICKT MAN UBER DIE VER
NÄSSTEN FLURSTÜCKE 1449 UND 1448 AUF DEN ANGELTEICH



7 BLICK XUF DEN NORD}VESTLICHEN B6SCHUNGSHANG BEI DER
AUFFÜLLUNG DES FLURSTÜCKE 1451 . IM HINTERGRUND VER
BÖSCHUNG AN DER PLANGRENZE .
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